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VORLAGE 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge 
 
Rat der Gemeinde Eitorf 10.12.2008 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Eitorf über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18.12.2006, zuletzt 
geändert am 19.11.2007 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die beigefügte Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde 
Eitorf vom 18.12.2006, zuletzt geändert am 19,11.2007, tritt zum 01.01.2009 in Kraft.  
 
 
Begründung: 
 
Der St.-Martins-Weg ist zwischenzeitlich ausgebaut. Da die Gemeinde ohnehin im Bereich der Grund-
schule Harmonie als Eigentümer/Anlieger für die Straßenreinigung zuständig ist und die der Schule 
gegenüberliegende Seite unbebaut ist, wird vorgeschlagen, dass die Straßenreinigung auf dem Teil-
stück der Straße „St.-Martins-Weg“ zwischen der St.-Josef-Str. bis zum Wendekreis von der Gemein-
de ausgeführt wird.  
 
Darüberhinaus wurde nach dem Abgleich des Straßenverzeichnisses mit dem Kehrplan des Bauhofs 
festgestellt, dass im Straßenverzeichnis ein redaktioneller Fehler war. In der Straße „Gartenweg“ wur-
de versehentlich die Straßenreinigung laut Straßenverzeichnis auf die Anlieger übertragen, obwohl 
diese tatsächlich durch die Gemeinde ausgeführt wird.  
 
Das Straßenverzeichnis ist entsprechend ab 01.01.2009 zu korrigieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage(n) 
 

Satzung 
 

vom 10.12.2008 zur Änderung der Satzung der Gemeinde Eitorf über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 18.12.2006, zuletzt geändert am 19.11.2007 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in der z.Zt. gültigen Fassung, der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NW) vom 
18.12.1975 (GV NW S. 706) in der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) in der 
z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Eitorf in seiner Sitzung am 10.12.2008 folgen-
de Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Straßenverzeichnis 

 
Die Anlage (Straßenverzeichnis) zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung wird wie folgt geän-
dert: 
 
In der Straße „Gartenweg“ und auf dem Teilstück der Straße „St.-Martins-Weg“ zwischen der                 
St.-Josef-Str. bis zum Wendekreis wird im Rahmen der Straßenreinigung die Reinigung der Fahrbahn 
von der Gemeinde ausgeführt. Die Gehwegreinigung ist weiterhin auf die Anlieger übertragen. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 


